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Betreff: Begutachtungsverfahren: Änderung des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes (ASchG), 
 der Kennzeichnungsverordnung (KennV) und der Verordnung über 
 Beschäftigungsverbote und -beschränkungen für Jugendliche (KJBG-VO) 
 Stellungnahme des Abwasserverbandes WIENER NEUSTADT-SÜD  
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
In offener Frist (bis 30. Jänner 2015) gibt der Abwasserverband WIENER NEUSTADT-SÜD folgende 
Stellungnahme im Rahmen des Begutachtungsverfahrens zum ASchG, KennV und KJBG-VO,  
GZ. BMASK-461.201/0008-VII/A/3/2014, vom 3. Dezember 2014, ab: 

Es wird dringend ersucht, in § 44 Abs. 2 und 3 sowie in § 1a KennV zu ergänzen, dass 
Bauwerke von Abwasserableitungsanlagen wie beispielsweise Kanäle, Schächte, 
Pumpwerke, Mischwasserbecken, Regenüberlaufbecken im Sinne dieser Gesetzesnovelle 
nicht als Behälter, Räume oder Bereiche anzusehen sind.  

Begründung: Wenn diese Ausnahmen keine Berücksichtigung finden, ist künftig jeder Kanaldeckel 
sichtbar und dauerhaft zu kennzeichnen. Dies wäre in der Praxis nicht umsetzbar bzw. mit 
exorbitanten Kosten verbunden. 
Österreichweit werden von den kommunalen Kanalanlagenbetreibern rd. 100.000 km 
Kanalanlagen betrieben. Der Abwasserverband WIENER NEUSTADT-SÜD betreibt eine Kanalisation 
mit einer Länge von rd. 80 km. Das bedeutet, dass rd. 2.000 Schächte sichtbar und dauerhaft zu 
kennzeichnen wären.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
für den Abwasserverband 
Wiener Neustadt - Süd 
 
 
DI Dr. Wolfgang SCHERZ, MBA     Bgm. Bernhard MÜLLER; BA MPA 
Geschäftsführer      Obmann 
Leiter der Fachgruppe ARGE Abwasser im ÖWAV 
 
Beilage: 
--- 
DU:  
AWV-Akt-PA 
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